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An sämtliche Haushalte

Bekanntmachung des Aufstellungs- 
beschlusses für die 2. Änderung des Be-

bauungsplan Nr. 5 P „Sport- und Spielpark 
Straße der Jugend“, Ortsteil Zepernick.

Die Gemeindevertretung Panketal hat in öffentlicher Sitzung 
am 29.01.2020 die Einleitung eines Bauleitplanverfahrens 
zur 2. Änderung des Bebauungsplanes 5P „Sport- und 
Spielpark Straße der Jugend“, Ortsteil Zepernick entspre-
chend § 2 BauGB für die Flurstücke Flur 8; 3, teilweise 23, 
teilweise 64, 65, 67/1, 67/2, 68, 69, 71, 74, 75, 76, 77, 78 
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und 80 sowie Flur 3; 180, 181, 182, 183, 184 und teilweise 
175 beschlossen. 

Die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 P wird im ver-
einfachten Verfahren gem. § 13 BauGB durchgeführt. 

Der Geltungsbereich ergibt sich aus dem Kartenausschnitt 
(Darstellung auf der Grundlage von Daten des Landes Bran-
denburg (ALKIS), Stand 2017).

Es ist geplant, durch die 2. Änderung des Bebauungsplanes 
folgende Planungsziele zu sichern:
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•	 Festlegung	einer	Gemeinbedarfsfläche	südlich	der	Bo-
genschießanlage

• Erweiterung des Baufensters IV (Sporthalle)
•	 Veränderung	der	Baumneupflanzungen	im	Bereich	der	

Maßnahmenfläche	A	 (Frischwiese)	 und	Maßnahmen-
fläche	D	(Auenwald)

•	 Erweiterung	der	Maßnahmenfläche	C2
•	 Festlegung	 von	 Baum-	 und	 Heckenpflanzungen	 auf	

der	externen	Ausgleichsfläche
•	 Festlegung	 von	 Baumpflanzungen	 im	 Bereich	 Park-

platz 1
•	 Festlegung	einer	öffentlichen	Grünfläche	(eheml.	Park-

platz P2)

Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit nach § 2 Abs. 1 
BauGB ortsüblich bekannt gemacht.

Panketal, den 30.1.2020

Bürgermeister
M. Wonke

Bekanntmachung der Offenlage  
zum Bebauungsplan 5P „Sport- und  

Spielpark Straße der Jugend“  
2. Änderung, OT Zepernick

Die Gemeindevertretung hat am 29.01.2020 in öffentlicher 
Sitzung die Durchführung der Öffentlichkeits- und Behör-
denbeteiligung	gemäß	§§	3	und	4	BauGB	für	den	Bebau-
ungsplan Nr. 5 P „Sport- und Spielpark Straße der Jugend“ 
2. Änderung im Ortsteil Zepernick beschlossen.

Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke Flur 8; 3, teil-
weise 23, teilweise 64, 65, 67/1, 67/2, 68, 69, 71, 74, 75, 76, 
77, 78 und 80 sowie Flur 3; 180, 181, 182, 183, 184 und teil-
weise 175. Der beigefügte Planausschnitt ist maßgebend 
für die Lage des Bebauungsplangebietes.
 
Die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 P wird im ver-
einfachten Verfahren gem. § 13 BauGB durchgeführt. 
Gem. § 13 Abs. 3 BauGB wird von einer Umweltprüfung ab-
gesehen.

Der Vorentwurf des Bebauungsplanes (Stand 12/2019) mit 
der	Begründung	und	den	nach	Einschätzung	der	Gemeinde	
wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stel-
lungnahmen	liegt	gemäß	§	3	Abs.	2	BauGB	und		4	Abs.	2	
BauGB in der Zeit vom

12.02.2020 bis einschließlich 18.03.2020 

öffentlich	aus	und	kann	während	der	 folgenden	Zeiten	bei	
der Gemeinde Panketal, Schönower Str. 105 in 16341 Pan-
ketal,	Raum	104/015	während	folgender	Zeiten:	

Montag   von 08.30 Uhr bis 14.00 Uhr
Dienstag  von 08.30 Uhr bis 18.30 Uhr
Mittwoch  von 08.30 Uhr bis 14.00 Uhr 
Donnerstag  von 08.30 Uhr bis 17.00 Uhr
Freitag   von 08:30 Uhr bis 12.00 Uhr

eingesehen	werden.	Zusätzlich	können	gesonderte	Termine	
zur Einsichtnahme vereinbart werden. 

Während	der	Auslegungsfrist	kann	jedermann	Stellungnah-
men	schriftlich	oder	während	der	genannten	Dienststunden	
zur Niederschrift bei der Gemeinde Panketal, Schönower 
Str. 105, Orts- und Regionalplanung, Raum 104, in 16341 
Panketal, abgeben. 
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Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf 
Grundlage des § 3 BauGB in Verbindung mit Art. 6 Abs. 
1 Buchst. e DSGVO und dem Brandenburgischen Daten-
schutzgesetz. Sofern Sie ihre Stellungnahme ohne Absen-
derangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über 
das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entneh-
men	Sie	bitte	dem	Formblatt:	Informationspflichten	bei	der	
Erhebung von Daten im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteili-
gung nach BauGB (Art. 13 DSGVO), welches mit ausliegt.

Einwendungen,	Hinweise	etc.	können	nur	zu	den	geänder-
ten Teilen abgegeben werden.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberück-
sichtigt bleiben. 

Zu den wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezoge-
nen Informationen, die im Rahmen der Offenlage mit ausge-
legt werden gehören:

- Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung (Planstand 12/2019): 
Aufgrund der Änderungen im Plangebiet können die 
Eingriffe in Natur und Umwelt nicht mehr im Geltungs-
bereich ausgeglichen werden. Durch die geplanten 
Maßnahmen	auf	der	externen	Ausgleichsfläche	 „Lu-
therstraße“ werden die gesamten Eingriffe in Natur 
und Umwelt ausgeglichen.

- ALB, Schalltechnische Untersuchung PAN 16.172.05 
P vom 12. November 2019: Untersuchung der Aus-
wirkung	 der	 geplanten	 Multifunktions-/Skaterfläche.	
Im Ergebnis sind die Immissionsrichtwerte für die um-
gebenden	Wohngebäude	eingehalten.

Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung nach § 3 Abs. 
2 Satz 2 BauGB und die nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB aus-
zulegenden,	oben	genannten	Unterlagen	werden	während	
des	Auslegungszeitraumes	zusätzlich	auch	auf	der	Home-
page der Gemeinde Panketal – www.panketal.de – veröf-
fentlicht.

30. 1. 2020

M. Wonke
Bürgermeister

Korrektur der Bekanntmachung
Die	am	26.	Mai	2019	gewählte	Bewerberin	Dr. Sigrun Pilz 
hat am 12. Januar 2020 schriftlich den Verzicht auf Ihr Man-
dat	im	Ortsbeirat	Zepernick	mit	Wirkung	zum	11.März	2020	
erklärt.

Gemäß	§	84	Abs.	1,	60	Absatz	3	Brandenburgisches	Kom-
munalwahlgesetz (BbgKWahlG) geht der Sitz auf die in der 
Reihenfolge	erste	Ersatzperson	des	Wahlvorschlags	Wäh-
lergruppe „Gemeinsam in Panketal“ über. 

Gemäß	§	80	Absatz	1	Brandenburgische	Kommunalwahl-
verordnung (BbgKWahlV) wird festgestellt, dass der Sitz auf 
Frau Elenore Falkner übergeht. 

C.	Naß
Wahlleiterin 
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